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uUðvnd der Kleger ſein Klage gethan / auch den Thetter ( als vor ſteht ) be⸗

ſchrien hat/ vnd der beklagt nicht erſcheint / vnd ſein Antwort darzu thut/
So ſoll der Richter auff deß Klegers begeren ſeinen Buͤttel den Beklag⸗

ten alſo ruffen vnd fordern laſſen N. ich forder dich zum Erſtenmal /
daß du kummeſt zwiſchen die Schoͤpffen vnd Schrannen / vnd dich ver⸗

antworteſt / von deß Mordts wegen / als man dann zu dir klage .
00

1 So der Beklagt alſo erſtlich nicht erſcheint/
was der Kleger bitten ſoll .

Item / So der Beklagt vor Mittemtag zum ſelbigenGericht nicht kxxXV
erſcheint / ſo mag der Kleger bitten / zuerkennen / was auff deß Beklag⸗

ten auſſenbleiben recht ſey.

1 Erkendtnuß auff die Erſten Ingehorſam .

1010 Item / Darauff ſoll erkandt werden / daß der Kleger den Erſten CCXxXxVI

hReehtsotag erſtanden habe / vnd der Richter ſoll jhm den andern Rechts⸗ 12

hᷓſeg ernennen / vnd ferner geſehen / was recht iſt .

Berkuͤndigung deß andern Rechtstag .

Item / Darauff ſoll der Richter den andern Rechtstag oͤffentlich CCXXXVII.
vor Gericht / durch den Buͤttel außſchreien laſſen / doch ſoll kein Rechts⸗

tag vnder vierzehen Tagen nach dem andern ernandt werden / damit die

sSVerklagung deſter ſiattlicher an den Thetter gelangen moͤge,
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